
 
 
NACHBARSCHAFTSVERBAND     HEIDELBERG-MANNHEIM        - DER VORSITZENDE -     Änderung der Rahmenvereinbarung über die Begründung einer Konversions-kooperation     TOP am Beschluss Sitzung der Verbandsversammlung 02 02.03.2020    Information:  1. Am 17.12.2013 hat die Verbandsversammlung dem Abschluss einer „Rahmenvereinbarung über die Begründung einer Konversionskooperation“ (vgl. Anlage 2) zugestimmt. Ziel war es, den Prozess zur Nachnutzung der Konversionsflächen in Heidelberg, Mannheim und Sch-wetzingen mit allen beteiligten Institutionen in einem formalisierten Prozess zu steuern. Zwi-schenzeitlich wurden die wesentlichen Ziele im Konversionsprozess erreicht, weshalb die vereinbarte enge Zusammenarbeit als nicht mehr notwendig erachtet wird. Die Verbandsver-sammlung nimmt die entsprechende „Änderung der Rahmenvereinbarung über die Begrün-dung einer Konversionskooperation“ vom 24.10.2019 zur Kenntnis (vgl. Anlage 1).    gez. Kappenstein    
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Sachverhalt  Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss vom 17.12.2013 der „Rahmenvereinbarung über die Begründung einer Konversionskooperation“ zugestimmt (vgl. Anlage 2). Ziel dieser Vereinbarung ist es, bei der Nachnutzung der Konversionsflächen in Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen die jeweiligen Fragestellungen mit allen beteiligten Institutionen in einem formell geregelten Abstimmungsprozess zu koordinieren. Mitglieder dieser Konversionsver-einbarung sind die Städte Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen, der Nachbarschaftsver-band Heidelberg-Mannheim, der Verband Region Rhein-Neckar sowie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Ziel dieses Prozesses ist es, die städtebaulichen Ziele der jeweiligen Städte und der Planungsverbände sowie die Verwertungsziele der Bundesanstalt für Immobi-lienaufgaben in Einklang zu bringen Auf dieser Basis erfolgte von 2013 bis 2019 ein regelmä-ßiger Austausch zu den interkommunalen Erfordernissen des Konversionsprozesses.   Bis heute sind die Erfordernisse zur Nachnutzung der Konversionsflächen zu großen Teilen umgesetzt worden. So befinden sich viele Flächen bereits in der Realisierung und die ent-sprechenden Änderungen des Flächennutzungsplans sind genehmigt worden.  Zwischen allen Vertragspartnern besteht Einvernehmen, dass die wesentlichen Ziele der Kon-versionskooperation zwischenzeitlich erreicht wurden und daher insbesondere die regelmäßi-gen Treffen der „Lenkungsgruppe“ auf Ebene der jeweiligen Verwaltungsspitzen nicht mehr notwendig sind. Auf Arbeitsebene soll die Kooperation fortgeführt werden.  Vor diesem Hintergrund wurde die Vereinbarung geändert und am 24.10.2019 im Zuge einer Lenkungsgruppensitzung unterzeichnet. Die Änderung ist dieser Informationsvorlage als An-lage 1 beigefügt.    Folgende Anlagen sind beigefügt:   Anlage 1 Erster Nachtrag zur Rahmenvereinbarung über die Begründung einer Konver-sionskooperation vom 24.10.2019 Anlage 2 Rahmenvereinbarung über die Begründung einer Konversionskooperation vom 17.12.2013  
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